
14

Gewässerschaden-Haftpfl icht-
versicherung 

Sie heizen mit Öl? Dann lassen Sie Ihren Tank sicher-
lich regelmäßig innerhalb der gesetzlich vorgeschrie-
benen Fristen von einem zugelassenen Sachverstän-
digen überprüfen. 

Umweltaufl agen sind zu beachten
Wassergefährdende Flüssigkeiten dürfen nicht in den 
Boden oder in die Kanalisation gelangen, denn schon 
ein Liter ausgelaufenes Öl kann bis zu eine Million Liter 
Trinkwasser verseuchen. Daher verlangt der Umwelt-
schutz, dass Verunreinigungen des Grundwassers und 
der oberirdischen Gewässer unbedingt auszuschließen 
sind.

Tankanlageninhaber haften unbegrenzt
Bedenken Sie, dass Sie als Inhaber der Tankanlage 
in unbegrenzter Höhe haften, und zwar unabhängig 
davon, ob Sie ein Verschulden triff t oder nicht. Dieses 
Risiko können Sie mit einer Gewässerschaden-Haft-
pfl ichtversicherung bei uns absichern. 

Bitte beachten Sie:
– Die Gewässerschaden-Haftpfl ichtversicherung kann 

beantragt werden, sofern für das Grundstück, auf 
dem sich der Tank befi ndet, eine Haftpfl ichtversi-
cherung bei uns besteht oder beantragt wird.

– Für die Versicherung einer unterirdischen Tankan-
lage benötigen wir bei Antragstellung das letzte 
Prüfzeugnis. 

– Gewässerschäden durch einen oberirdischen Heiz-
öltank bis 5.000 Liter Fassungsvermögen können 
Sie besonders günstig als Zusatz zu unserer Privat-
Haftpfl ichtversicherung versichern (über das Paket 
„SicherheitPlus“). Sie sparen dann den Beitrag für 
die HDI Gewässerschaden-Haftpfl ichtversicherung.

Diese Leistungen sind enthalten
Die HDI Gewässerschaden-Haftpfl ichtversicherung 
umfasst Ihre Haftpfl icht als Inhaber von Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoff en wie z. B. 
Heizöl. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
unmittelbare oder mittelbare Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden, die infolge von Änderungen der 
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewässers entstehen. Dies gilt auch für 
Veränderungen des Grundwassers.

Die HDI Gewässerschaden-Haftpfl ichtversicherung 
ersetzt auch die sogenannten Rettungskosten, die 
bei Öltankschäden im Vordergrund stehen. Rettungs-
kosten sind Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung eines Schadens, unabhängig davon, ob die 
Maßnahmen erfolgreich sind.

Ein kleiner Tropfen hat schnell 
teure Folgen:
 Ihr unterirdischer Öltank läuft aus. Sie be -

merken dies zu spät. Das Öl ist bereits in das 
Grundwasser gelangt.

 Unmittelbar vor der Rissbildung an Ihrem 
maroden Öltank wird durch Abpumpen in 
einen anderen Tank das Auslaufen von Öl 
verhindert. Die entstandenen Kosten sind 
Rettungskosten.

Wenn mal ein Tropfen 
danebengeht




